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Antrag 
 

Vorlage: AT/0031/2020 Datum: 23.01.2020 

 

Verfasser: 04-Ratsfraktion AfD Az.:  

Betreff: 

Antrag der AfD-Stadtratsfraktion: Unbefristete Steuerbefreiung für Hunde aus dem 

Tierheim Koblenz 

Gremienweg: 

06.02.2020 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat möge beschließen: 

 

§ 3 Absatz 1 Punkt 4 der Hundesteuersatzung (HStS) der Stadt Koblenz soll wie folgt geändert wer-

den: 

 

Alte Fassung: 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von aus dem Tierheim Koblenz übernom-

menen Hunden, und zwar für die ersten 12 Monate der Aufnahme in den Haushalt des Hundehalters. 

 

Neue Fassung: 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von aus dem Tierheim Koblenz übernom-

menen Hunden, und zwar unbefristet. 

 

 

Begründung: 

 

Hunde, die aus illegaler Züchtung stammen oder von ungeeigneten Besitzern vernachlässigt und aus-

gesetzt wurden sowie aus nicht tiergerechter Haltung beschlagnahmte Vierbeiner haben es bedeutend 

schwerer, ein neues und artgerechtes Zuhause zu finden. Um den Anreiz zu vergrößern, solche Hunde 

erfolgreich an geeignete Interessenten zu vermitteln, beantragt die AfD-Fraktion eine unbefristete 

Steuerbefreiung für Halter von Hunden, die nachweislich aus dem Tierheim Koblenz übernommen 

wurden. 

Personen, die sich dazu entschlossen haben, einem Tier ein neues und besseres Zuhause zu geben, 

sollten dafür nicht mit einer Steuer zusätzlich belastet werden. Hunde sind insbesondere für allein-

stehende ältere Menschen, die leider allzu oft nur einen kleinen finanziellen Spielraum haben, über 

viele Jahre hinweg eine wichtige Schnittstelle zu ihren Mitmenschen und damit ein Garant gegen 

Vereinsamung und Bewegungsmangel. Da neben der Hundesteuer auf die zukünftigen Halter auch 

Kosten für Futter, Impfungen und Tierarzt zukommen, könnten die gegenwärtig fälligen 108 Euro 

per annum gerade für diese Personengruppe ein Grund sein, doch von einer Anschaffung eines Hun-

des aus dem Tierheim abzusehen. 

 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: - 
 

 


	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

